
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis über die Auslegung der Antragsunterlagen 

im Bewilligungsverfahren zur Entnahme von Grundwasser  
aus dem Tiefbrunnen Wolfstal in 89584 Lauterach 

 
Hinweis: Die öffentliche Bekanntmachung und öffentliche Auslegung der Unterlagen 
wird aus Gründen der Rechtssicherheit wiederholt.  
 
Die Gemeinde Lauterach, Lautertalstraße 16, 89584 Lauterach hat beim Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis, untere Wasserbehörde am 18.10.2023 die wasserrechtliche Bewilli-
gung für die Entnahme von 50.000 m³/a Grundwasser aus dem Tiefbrunnen Wolfstal 
zur öffentlichen Wasserversorgung beantragt. Der Tiefbrunnen Lauterach wurde im 
Jahr 1967 auf dem Flurstück Nr. 992/1, Gemarkung Lauterach erbaut und dient der 
Trinkwasserversorgung folgender Ortschaften: Lauterach, darunter Reichenstein mit 
Laufenmühle und Biosphärenzentrum, Talheim, Neuburg mit Sportheim und Aussied-
ler sowie Rechtenstein mit Hoch- und Niederzone. Grund für den Antrag ist die Befris-
tung der aktuellen Zulassung bis 30.04.2024. Die beantragte Entnahmemenge ent-
spricht der bisher zugelassenen Menge. Das Bewilligungsverfahren erfolgt nach § 11 
Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und § 93 Wassergesetz Baden-Württemberg 
(WG) unter Beteiligung der Öffentlichkeit. Für das Vorhaben ist keine allgemeine Vor-
prüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht durchzuführen (Ziffer 13.3.3 der Anlage 1 
zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)). 
 
Die Antragsunterlagen liegen in der Zeit vom 22. Januar 2024 bis einschließlich  
21. Februar 2024 während den üblichen Dienststunden an folgenden Stellen zur kos-
tenlosen Einsichtnahme durch jedermann aus: 

- Bürgermeisteramt Lauterach, Lautertalstraße 16, 89584 Lauterach,  
Tel. 07375-227 

- Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30 in 89077 Ulm,  
Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz, Zimmer 1G-05, Tel. 0731 185 1115 

 
Die Antragsunterlagen können außerdem während der Auslegungsfrist auch digital un-
ter nachfolgendem Link eingesehen werden (§ 27a Abs. 2 LVwVfG): 
https://cloud.kdrs.de/index.php/s/1JXkFWvbzHjBNbT 
Maßgeblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen.  
 
Etwaige Einwendungen sind bis spätestens 6. März 2024 schriftlich oder zur Nieder-
schrift bei der Gemeinde Lauterach oder beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis zu erhe-
ben. Für die Fristwahrung ist der Eingang der Einwendung bei einer der o.g. Behörden 
maßgeblich. Die Einwendung muss die vollständige Adresse eines Einwenders enthal-
ten. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die 
nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen (§ 73 Abs. 4 S. 3 LVwVfG). 
 
Mit dieser Bekanntmachung werden die nach § 3 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes 
(UmwRG) anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereinigungen auf die Möglichkeit zur 
Stellungnahme oder Erhebung von Einwendungen innerhalb der o. g. Äußerungsfrist 
hingewiesen, soweit sie durch das Vorhaben in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbe-
reich berührt werden. 
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Wurden Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben, werden diese in 
der Regel bei einem Termin erörtert (Erörterungstermin). Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden (§ 73 Abs. 5 
Nr. 3 LVwVfG). Sofern einem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten in vollem 
Umfang entsprochen wird oder alle Beteiligten auf einen Erörterungstermin verzichten, 
kann die Behörde auch ohne einen Erörterungstermin entscheiden (§ 73 Abs. 6 i.V.m. 
§ 67 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 LVwVfG). Wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zu-
stellungen vorzunehmen sind, können Personen, die Einwendungen erhoben haben 
und nach § 3 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) anerkannte Vereinigungen, die 
eine Stellungnahme abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden. Außerdem kann in diesem Fall die Zustellung 
der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden (§ 73 Abs. 5 Nr. 4 LVwVfG). 
 
Gemäß § 93 Abs. 2 WG wird darauf hingewiesen, dass: 

- nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist wegen nachteiliger Wirkungen 
der Benutzung Auflagen nur verlangt werden können, wenn der Betroffene die 
nachteiligen Wirkungen während des Verfahrens nicht voraussehen konnte, 

- nach Ablauf der für Einwendungen bestimmten Frist eingehende Anträge auf Ertei-
lung einer Erlaubnis, einer gehobenen Erlaubnis oder einer Bewilligung in demsel-
ben Verfahren nicht berücksichtigt werden, 

- Ansprüche zur Abwehr von nachteiligen Wirkungen durch eine Gewässerbenut-
zung, die durch eine unanfechtbare gehobene Erlaubnis oder Bewilligung zugelas-
sen ist, nach Maßgabe des § 16 WHG nicht mehr oder nur noch eingeschränkt 
geltend gemacht werden können. 

 
Aufgrund der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit 
im o. g. Zulassungsverfahren die erhobenen Einwendungen und darin mitgeteilten per-
sonenbezogenen Daten ausschließlich für das Zulassungsverfahren von der Anhö-
rungs- und Zulassungsbehörde erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die per-
sönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der jeweiligen Betroffenheit beurtei-
len zu können. Die Daten können an den Vorhabenträger und seine mitarbeitenden 
Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weitergereicht werden. Insoweit handelt es 
sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtli-
chen Verpflichtung gem. Art.6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vorhabenträgerin als 
auch ihre Beauftragten sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. Im Rahmen dieser 
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten stehen jeder 
Person umfassende Rechte nach der EU-DSGVO zu. Hinsichtlich der diesbezüglichen 
Einzelheiten, insbesondere auch bezüglich der Kontaktdaten des für die Datenverar-
beitung Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten sowie des Landesdaten-
schutzbeauftragten, verweisen wir auf die ergänzenden Datenschutzhinweise unter 
nachfolgendem Link https://www.alb-donau-kreis.de/startseite/datenschutz.html   
 
 
Ulm, 18.01.2024 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Fachdienst Umwelt- und Arbeitsschutz 
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Dieses Dokument wurde am 19.01.2024 auf der Internetseite des Landratsamtes Alb-
Donau-Kreis (www.alb-donau-kreis.de) bereitgestellt. 
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